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50. Kundmachung: Fes~etzun~. der Pflegegebühren und die Feststellung der a_ls koste~decken~ .ermittelten Pflege
gebuhren for das Hanusch-Krankenhaus und das Onhopäd1sche Spital (Spe1smg). 

50. 

Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 16. Dezember 1986, MA 4/1 - 3809/86, 
3854/86, betreffend die Festsetzung der Pfle
gegebühren und die Feststellung der als 
kostendeckend ermittelten Pflegegebühren für 
das Hanusch-Krankenhaus und das Orthopä-

dische Spital (Speising) 

Die Wiener Landesregierung hat am 16. Dezem
ber 1986, PrZ 4099, folgenden Beschluß gefaßt: 

1. 

Gemäß § 34 Abs. l des Wiener Krankenanstal
tengesetzes, LGBI. für Wien Nr. 111958, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBI. für · Wien 
Nr. 50/1984, wird für die nachstehenden Kranken
anstalten die Pflegegebühr pro Pflegetag und 
Patient für die allgemeine Gebührenklasse und für 
die Sonderklasse wie folgt festgesetzt: 

Hanusch-Krankenhaus . . . . . . . . . . . . . . . 2 400 S 
Orthopädisches Spital (Speising). . . . . . . . 2 400 S 

Zu dieser Gebühr ist die Umsatzsteuer in der 
Höhe von l 0% zu verrechnen. 

Die gemäß § 34 Abs. 1 des Wiener Krankenan
staltengesetzes, LGBl. für Wien Nr. 111958, zuletzt 
geändert durch das Gesetz LGBI. für Wien 
Nr. 50/1984, unter Beachtung der Vorschriften des 
§ 32 Abs. 5 kostendeckend ermittelte Pflegegebühr 
wird wie folgt festgestellt: 

Für das Hanusch-Krankenhaus mit .... 2 403,11 S 
für das Orthopädische Spital (Speising) 
mit .............................. 2 400,- S 

II. 

Gemäß § 33 Abs. 2 des Wiener Krankenanstal
tengesetzes, LGBI. für Wien Nr. 1/1958, zuletzt 

geändert durch das Gesetz LGBI. für Wien 
Nr. SO/ 1984, wird die in der Sonderklasse neben 
der Pflegegebühr zum Ersatz des erhöhten Sach
und Personalaufwandes zu leistende Anstaltsge
bühr 

für das Hanusch-Krankenhaus mit...... 24% 
für das Orthopädische Spital (Speising) 
mit................................ 6,67% 

der täglichen Pflegegebühr festgesetzt. 

III. 

Die Rechtsträger der unter 1. angeführten Kran
kenanstalten werden ermächtigt, den Trägern der 
privaten Krankenversicherung, welche für eine ent
sprechend große Zahl von Sonderklassefällen die 
Kosten in voller Höhe übernehmen und direkt ver
rechnen, Ermäßigungen bis höchstens 10 vH der 
festgesetzten Gebühren zu gewähren. 

IV. 

(1) Dieser Beschluß tritt mit 1. Jänner 1987 in 
Kraft. 

(2) Mit Ablauf des 31. Dezember 1986 verliert 
die Kundmachung der Wiener Landesregierung 
vom 21. Jänner 1986, MA 4/1 - 4358/86, 5/86, 
betreffend die Festsetzung der Pflegegebühren und 
die Feststellung der als kostendeckend ermittelten 
Pflegegebühren für das Hanusch-Krankenhaus und 
das Orthopädische Sp'l.tal (Speising), LGBI. für 
Wien Nr. 5/1986, ihre Wirksamkeit. 
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